
denen sich der gesellschaftliche Fortschritt in 
antagonistischer Weise durchsetzte. Sie wurden 
auch zur Quelle des sogenannten politischen 
Strafrechts, das - gepaart mit dem offenen Waf
fengang - unmittelbar der Verteidigung des ge
gebenen politischen Systems und der Interessen 
der in ihm „herrschenden Kreise“ diente, indem 
es bestimmte Verhaltensweisen - zugleich de
ren Urheber diskriminierend - zu kriminellen 
Angriffen auf die „Staatsmacht als solche“ er
klärte.

Dabei wurde das politische Strafrecht, wie alle 
bisher bekannten Dokumente zur Geschichte der 
patriarchalischen und der Sklavenhaltergesell
schaft belegen, niöht erst im revolutionären 
Kampf der Ausgebeuteten gegen die Ausbeuter 
geboren; dieser setzte als Kampf gegen die politi
sche Ordnung der Klassen- und Ausbeutergesell
schaft historisch auf einer viel späteren Stufe ein, 
als die Klassengesellschaft der Privateigentümer 
bereits entstanden war. Solch politisches Straf
recht dürfte schon mit dem Kampf der herrschen
den Schichten der ersten Ausbeutergesellschaften 
untereinander um die politische Macht in den je
weiligen Staatswesen aufgekommen sein. Er 
konnte heftigste Formen annehmen, und nicht 
selten wurden auch die Volksmassen hineingezo
gen. Diese waren in verschiedenen historischen 
Situationen oft nur Piédestal oder Schachfiguren 
in den Händen rivalisierender Schichten von Aus
beutern.29 Es darf ferner auch angenommen wer
den, daß die mit Aufständen verbundenen Volks
bewegungen, „die progressiven Schichten der 
herrschenden Klasse die Massenbasis zur Durch
setzung ihrer dem Wesen nach historisch fort
schrittlichen Zielstellungen gaben“ oder in denen 
die Volksmassen solche Ziele zum Zwecke der 
Aufhebung von Klassengegensätzen und der Er
richtung „harmonischer“ Gesellschaftsordnungen 
selbständig zu erreichen suchten,30 wesentlich 
auch zur Herausbildung des politischen Straf
rechts beigetragen haben. Dabei wird nicht über
sehen, daß die Ausbeuterklassen solche Auf
stände der Volksmassen vornehmlich militärisch 
und nicht strafrechtlich niederschlugen. Die Ge
schichte liefert aber auch viele Beweise, daß be
sonders nach der Niederschlagung solcher Auf
stände das Strafrecht in Funktion gesetzt wurde, 
um den militärisch-politischen Sieg auch „recht
lich“ zu besiegeln.

Damit aber war eine wesentliche Funktion des 
Strafrechts schon sehr früh ausgebildet worden, 
nämlich die des Schutzes und der Sicherung der 
„politischen“ Machtverhältnisse. Diese Funktion 
hatte verschiedene Quellen. Sie ging erstens aus 
den Widersprüchen zwischen den nach Erobe
rung der innerstaatlichen Macht strebenden, /

von ihr aber ausgeschlossenen Angehörigen der 
Ausbeuterschichten hervor. Zweitens wurde sie 
auch durch die andauernden Kämpfe zwischen 
der die Gesamtinteressen der herrschenden 
Klasse prononciert repräsentierenden Zentralge
walt und den örtlichen, noch mehr gentilgesell- 
schaftlich lebenden Dörfern und Gemeinden 
hervorgebracht. Drittens bedurfte der staatliche 
Organismus, von dessen Funktionstüchtigkeit 
das Leben in den Ausbeutergesellschaften weit
gehend abhing, selbst des strafrechtlichen 
Schutzes, und zwar sowohl gegen den Wider
stand der Ausgebeuteten und Unterdrückten als 
auch gegen das Fehlverhalten von staatlichen 
Beamten selbst.

Dies belegen schon die ältesten bekannten 
Rechtsquellen31 sowohl in den patriarchalischen 
Ausbeuterordnungen als auch in der militäri
schen Demokratie der germanischen Stämme. 
Eindeutig bei dieser Funktion des Strafrechts 
ist seine unmittelbare Bindung an das Herr
schafts- bzw. Klasseninteresse der herrschenden 
Schichten bzw. Klassen und der Zusammen
hang dieses Interesses mit der Herausbildung 
von Eigentum. Eindeutig ist ferner, daß das 
politische Strafrecht sich zu einem scharfen In
strument zur Unterdrückung des Volkes entwik- 
kelte und über alle Gesellschaftsformationen, 
die auf dem Privateigentum an Produktionsmit
teln basierten, erhalten blieb. In Situationen der 
Zuspitzung der Klassenantagonismen und Klas
senkämpfe, in Zeiten der Unruhe oder Instabili
tät wurde es rigoros angewendet, solange die 
herrschenden Klassen oder Schichten dazu nur 
die Macht hatten.

Zum Verständnis der Funktion des politi
schen Strafrechts ist auch zu beachten, daß die 
Herausbildung des Staates (in vielfältigsten For
men) im geschichtlichen Verlauf immer ein 
notwendiges Produkt der Entwicklung von Pro
duktivkräften und Produktionsverhältnissen

29 Vgl. J. Herrmann, Die Rolle der Volksmassen in 
vorkapitalistischer Zeit, a. a. O., S. 30 ff.

30 Vgl. a. a. O., S. 31.
31 Vgl. Der Kodex Hermopolis und ausgewählte 
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